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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerifl ist Inhaberin des europäischen 
Patents 0 064 570 (Anmeldenununer 81 103 674.8). Der 
einzige unabhàngige Anspruch, Anspruch 1, des Patents 

lautet wie folgt: 

11 1. Elektrische Energiequelle mit einem statischen Inver-
ter und einem Schwei2,transformator (12) für eine Wider- 
standsschweiJmaschine, wobei ein erster statischer, 
inittels Halbleitereleinenten aufgebauter Frequenzuinrichter 
(10) verwendet wird, dessen AusgangswechselspannUflg aus 

linpuisfolgen gebildete Halbweilen aufweist, wobei die 
Schwei8stroinhalbwellen angenähert rechteckfärinigen Verlauf 
aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dai3 parallel zu dem 
ersten Frequenzumrichter (10) mindestens ein zweiter 
Frequenzumrichter (11) geschaltet ist, dessen Ausgangs-
wechselspannung zur Ausgangswechselspannung des ersten 
Frequenzuinrichters (10) im Primärkreis des SchweiBtrans-
formators (12) addierbar ist, wobei zur Erzielung steiler 
Anstiegsflanken des Schwei8stromes an der Schwei8stroxn-
halbwellenflanke zunächst die Impulse der Ausgangswechsel-
spannungen addiert werden, und un weiteren Verlauf der 
Halbwelle die Impulse abwechselnd aus den Frequenzumrich-

tern geliefert werden." 

Auf den von der Beschwerdegegnerin (Einsprechende) em-
gelegten Einspruch hin, der auf 9 Druckschriften (Dl-D9) 
gestützt war, wurde das Streitpatent von der Einspruchs-
abteilung mit einer am 15.01.1988 ergangenen Entscheidung 
widerrufen. Der Widerruf wurde mit mangeinder erfinderi-
scher Tätigkeit gegenuber deni sich aus den Druckschriften 
US-A-3 636 298 (D4), US-A-3 609 511 (D8) und den allgemnei-
nen Kenntnissen des Fachmannes (Dl-D3, D5-D8) ergebenden 
Stand der Technik begründet. 
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Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 
16.03.1988 Beschwerde erhoben. 

Die Beschwerdegebühr wurde am 16.03.1988 gezahit. Eine 
Beschwerdebegründung wurde am 19.05.1988 eingereicht. 

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent, unter Berück-
sichtigung einer am 29.11.1980 eingereichten Ergànzung der 
Beschreibung, mit den erteilten AnsprUchen aufrecht-
zuerhalten (Hauptantrag). Weiterhin hat sie 4 Hilfsantràge 
gestelit, die sich auf beschránkte Versionen des 
Hauptanspruchs bez iehen. 

Die Beschwerdegegnerin hat die Zurückweisung der 
Beschwerde beantragt ohne zu der Beschwerdebegrundung 
Stellung zu nehxnen. Am 27.12.1988 hat die Beschwerde- 
gegnerin alsdann mitgeteiit, sie nehme den Einspruch 
zurück. 

Die Beschwerdeführerin hat irn wesentlichen folgendes gel-
tend gemacht: Die Druckschriften D4 und D8 lassen auch ge-
meinsam nicht erkennen, wie das angestrebte Uberschwingen 
der Spannung erzielbar sein soil. Aber selbst wenn dieses 
Uberschwingen erzielbar ist, ergeben sich dadurch keine 
besonders steilen SchweiBstromhalbwellenflanken. AuSerdein 
koinint es zu inehr oder weniger starkem Uberschwingen des 
SchweiBstroms an den Halbwellenflanken, was als Nachteil 
anzusehen ist. Mit dein Hinweis auf D8 1ä1t sich auch nicht 
der RückschluB begründen, da8 gemãi3 D4 die Halbwellen der 
Ausgangswechselspannung aus Impuisfolgen gebildet sein 
sollen, wie die Einspruchsabteilung angenommen hat. 

In den GrUnden der angefochtenen Entscheidung ist als 
einzige identifizierbare Belegstelle für die Behauptung, 
dem Fachniann für Umrichter sei ailgemein bekannt, die 
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Ausgangsspannungen zweier Uxnrichter geeignet zu addieren, 
urn beliebige Kurvenformen bzw. variable Ausgangsspannungen 

zu erzielen, US-A-4 176 392 (D5, Abstract) genannt. Die 
Behauptung in den Gründen, daraus seien dort näher be-
zeichnete MaBnahinen "zur Erzielung einer steilen Flanke 
des SchweiBstrornes" bekannt, ist unzutref fend. D5 bezieht 
sich in keiner Weise auf das SchweiBen, und das Wort 
"SchweiBen" koiTunt darin überhaupt nicht vor. Die darin 
beschriebene Arbeitsweise der Schaltungsanordnung 
erinöglicht es gerade nicht, Ausgangsspannungen zu 
addieren. Von den ubrigen Entgegenhaltungen befai3t sich 
keine mit der Aufgabe, bei einer elektrischen 
Energiequelle für eine WiderstandsschweiBrnaschine die 
Iinpulsforrn der Rechteckforin besser anzunähern. Dagegen 
gibt das angegriffene Patent eine bestechend einfache 
Lehre an, wie sich volikommen rechteckfôrmige 
Schwei8stroinirnpulse erzielen lassen, närnlich durch 
Verwendung von wenigstens zwei parallel geschalteten 
Frequenzurnrichtern, die Impulse liefern, weiche an den 
Schweil3strornhalbwellenflanken einfach addiert werden. 

Diese Druckschriften - einzeln oder gerneinsarn betrachtet - 
kännen daher den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des 
angegriffenen Patents nicht nahegelegt haben, so daB 
dessen Gegenstand auf erfinderischer Tatigkeit basiert. 

Soweit der Einspruch auf Art. 100 a) EPU in Verbindung mit 
Art. 56 EPU gestützt 1st, basiert die Begründung überwie-
gend auf Druckschriften, die unter Berucksichtigung der 
Rechtsprechurig der Beschwerdekarnrnern des EPA nicht zu dern 
zu berucksichtigenden relevanten Stand der Technik gehä-
ren. Die Mehrzahl der Entgegenhaltungen liegt irn Vergleich 
mit dern Gegenstand des Streitpatentes weder auf Nachbarge-
bieten noch auf Ubergeordneten Gebieten der Technik noch 
liegt Aufgabengleichheit vor. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

Nach Ergehen der Entscheidung der Einspruchsabteilung 
zeitigt die Erklärung der Zurücknahme des Einspruchs keine 
rechtliche Wirkung mehr. Die gegen die Entscheidung der 
Einspruchsabteilung gerichtete Beschwerde sowie der Antrag 
diese Entscheidung aufzuheben und das Patent aufrecht-
zuerhalten werden somit im vorliegenden Fall von dieser 
Erklärung der Beschwerdegegnerin nicht berührt. Eine 
Entscheidung nach Art. 111 (1) EPU ist daher 
erforderlich. 

Eine elektrische Energiequelle mit einein statischen Inver-
ter und einern Schwei8transformator für eine Widerstands-
schwei3inaschine, wobei ein erster statischer, mittels 
Halbleiterelementen aufgebauter Frequenzuxnrichter verwen-
det wird, wobei die SchweiBstroiTthalbwellen einen angenä-
hert rechteckförmigen Verlauf aufweisen, ist aus D4 be-
kannt. Auch die in der Beschreibungseinleitung erwähnte 
DE-A-1 613 730 beschreibt eine derartige Energiequelle. 

Diese bekannten Energiequellen umfassen jeweils nur einen 
einzigen Frequenzuinrichter, dessen rechteckförmige Aus-
gangswechselspannung, die auch als eine linpuisfolge ange-
sehen werden kann, dem Schwei8transformator zugefuhrt 
wird, wobei die Schwei8stronthalbwellen auf der sekundären 
Seite des Transformators einen angenàhert rechteckfórinigen 
Verlauf haben. 

Das im Oberbegriff des Anspruchs 1 verbleibende Merkinal, 
daB "dessen (d. h. des Frequenzumrichters) Ausgangs-
wechselspannung aus linpuisfolgen gebildete Halbwellen 
aufweist" kann im Lichte der Beschreibung und der 
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Zeichnung richtigerweise nur so verstanden werden, daB 
jede Halbwelle des Schweil3stroines aus Impuisfolgen 
gebildet ist, die dem SchweiBtransforinator primärseitig 
zugefUhrt werden. Dieses Merkinal ist den genannten 
Druckschriften nicht zu entnehinen. Bei den dort 
beschriebenen Vorrichtungen ist jeweils nur eine 
linpuisfolge erkennbar, die mit der abgegebenen 
Halbwellenfolge identisch ist. 

Insoweit genügt daher die Formulierung des Oberbegriffs 
den Erfordernissen der Regel 29 (1) a) EPU nicht. Jedoch 
kann eine Berichtigung des Anspruchs in dieser Hinsicht un 
Einspruchsverfahren nur in Frage kominen, wenn schwer-
wiegende Gründe dafür vorliegen, d. h. wenn sie un 
Hinblick auf Artikel 100 EPU notwendig ist. Nach Meinung 
der Kamumner sind soiche Gründe un vorliegenden Fall nicht 
gegeben. 

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung ange-
führt, daB aus Impuisfolgen gebildete Halbwellen einer 
Ausgangswechselspannung aus D8 bekannt seien. Die Kammer 
kann sich dieser Auffassung jedoch nicht anschlieBen. Die 
genannte Druckschrift of fenbart einen Wechselrichter 
(gleichbedeutend mit Frequenzumrichter) mit em-, zwei-
oder dreiphasigen rechteckförmnigen Ausgangswechselspannun-
gen. Für jede dieser Spannungen gilt aber wieder, daB nur 
eine Imnpulsfolge vorhanden ist, die zugleich die Halbwel-
lenfolge darsteilt. Lu Falle einer mnehrphasigen Schaltung 
treten zwar xnehrere Ausgangswechselspannungen auf, die man 
als Impuisfolgen bezeichnen könnte, es werden daraus aber 
keineHalbwellen im Sinne des Streitpatents gebildet, wie 
in Absatz 4 oben erläutert. 

Die DE-Patentschrift 970 768, die von der Beschwerde- 
führerin in in der BeschwerdebegrUndung genannt worden 
ist, beschreibt eine wechselstronigespeiste Widerstands- 
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SchweiBmaschine, wobei jede der erzeugten SchweiBstront- 
halbwellen gebildet wird aus abwechselnd von zwei 
gesteuerten Strorntorröhren an die Priinärwicklung eines 
Transformators gel ieferte gleichgerichtete Halbperioden 
der Speisewechselspannung (Fig. 5). Die Druckschrift 
offenbart keine MaSnahinen, vomit ein angenähert 
rechteckförmiger Verlauf der SchweiBstronthalbwellen 
erreicht werden kännte. 

Das Streitpatent hat sich die Aufgabe gestelit, eine 
elektrische Energiequelle anzugeben, bei der die Form der 
erzeugten SchweiBstromhalbwellen der Rechteckform besser 
angenãhert 1st, das hei8t, daB die Halbwellen steile 
Anstiegsflanken aufweisen. Die Aufgabe wird dadurch 
gelóst, daB die Impulse der Ausgangswechselspannungen 
wenigstens zweier Frequenzuinrichter an den 
SchweiBstroxnhalbwellenflanken zunächst addiert werden und 
im weiteren zeitlichen Verlauf der Halbwelle die Impulse 
abwechselnd aus den Frequenzumrichtern geliefert werden. 

Die schon früher zitierte Druckschrift D4 befaBt sich 
ebenfalls mit der Aufgabe, Schwei8stronthalbwe].len zu 
erzeugen, die eine angenäherte Rechteckform besitzen. Es 
handelt sich jedoch in dem genannten Dokurnent urn die 
Ausgangsspannung eines einzigen Frequenzumrichters, dessen 
Flanken zu diesem Zweck ein Oberschwingen aufweisen 
sollen, d. h. die Ausgangsspannung wird kurzfristig 
erhöht. Nach D4 kann die gewünschte Form der Ausgangs-
spannung mit der aus D8 bekannten Frequenzumrichter-
schaltung erreicht werden. Diese Druckschrift enthält 
jedoch keinen einzigen Hinweis auf ein soiches 
Uberschwingen. 

Die Einspruchsabteilung vertrat zudem in ihrer 

Entscheidung die Auffassung, daB das abwechselnde Schalten 
von zwei parallelen Wechselrichterstufen zur Erzielung 
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einer steilen Flanke des Schwei1stromes aus D5 bekannt 
sei. Die Kainmer kann diese Meinung jedoch nicht teilen. 
Ganz abgesehen davon, daB in D5 ein GleichstroTn/ 
Gleichstrom-Umsetzer offenbart ist, dessen mögliche 
Verwendung für SchweiBzwecke zwar nicht ausgeschlossen 
scheint, doch in diesem Dokuinent uberhaupt nicht erwàhnt 
wird, arbeiten die parallel geschalteten Wechselrichter 
nicht abwechselnd, sondern ununterbrochen, wobei eine 
steuerbare Aufteilung der Last zwischen ihnen besteht. 
Jeder Wechselrichter kann zwar aufgefal3t werden àls zwei 
"Stufen" enthaltend mit Schalttransistoren, die 
abwechselnd leitend gesteuert werden, urn dadurch die 
beiden Halbwellen einer Zwischenwechselspannung zu 
erzeugen. Dies ist jedoch ein ailgernein bekanntes 
Arbeitsprinzip solcher Umsetzer und hat mit der Erzeugung 
steiler Flanken nichts zu tun. Eine Addierung der 
Ausgangsspannungen der beiden "Stufen" im Sinne des - 
Anspruchs 1 des Streitpatents findet nicht statt. 

Die übrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen 
liegen weiter vorn Gegenstand des Streitpatents entfernt 
und bedürfen keiner eingehenden Erórterung. Mehrheitlich 
zeigen sie Para11e1schaltungen mehrerer Wechselrichter mit 
im ailgemeinen rechteckförmigen Ausgangsspannungen, die so 
kombiniert werden, daB eine höhere Gesamntleistung (die 
durch Phasenverschiebung der einzelnen Spannungen steuer-
bar sein kann) oder eine bestimninte Form der Suminenaus-
gangsspannung erzielt wird. Keines dieser Dokumnente befa3t 
sich mit dem Problem der Erzeugung steiler Flanken oder 
enthä].t auch nur einen Hinweis darauf, Halbwellen zu 
bilden, indeni zunächst Impulse der Ausgangsspannungen der 
Wechselrjchter addiert werden und diese im weiteren 
zeitlichen Verlauf der Halbwellen einander abwechseln. 

Die Beschwerdeführerin hat im Ergebnis noch geltend 
gernacht, daB die Eritgegenhaltungen, die Wechselrichter- 

p 
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schaltungen betreffen, weder auf Nachbargebieten noch auf 
übergeordneten Gebieten des Gebietes der SchweiBmaschinen-
technik liegen, und daher nicht in Betracht gezogen werden 
soilten. Soiche Schaltungen, saint deren Steuerung, sind 
nach Meinung der Kanuner jedoch ein essentieller Teil 
vieler inoderner Schweimaschinen (siehe die oben zitierten 
Druckschriften mit Ausnahme von D5), so daB der Fachinann 
auf dent Gebiet dieser Maschinen sich sehr wohi auf dem 
Gebiet der Wechselrichter umsehen wurde bei der Suche 
einer Lösung für bestimmte Probleme oder wenigstens einen 
Fachmanri auf diesem Gebiet zu Rate ziehen wurde. 

Aus den vorhergehenden Gründen 1st die Kanuner der Meinung, 
daB die erwähnten Druckschriften weder einzeln noch in 
Koinbination es dem Fachinann nahelegen konnten, die 
erwünschten steilen Flanken bei aus Impulsfolgen 
gebildeten Schweil3stroinhalbwellen dadurch zu erzeugen, daB 
die in den Halbwellen jeweils ersten Impulse der 
Ausgangswechsel spannungen mehrerer Frequenzuxnrichter 
addiert werden. Der Anspruch 1 beruht daher auf einer 
erfinderischen Tätigkeit. 

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, das Streitpatent 
aufrechtzuerhalten mit elner Ergánzung der Beschreibung, 
die zur Berücksichtigung der Druckschrift D4 dient. Diese 
Druckschrift koxnint auch nach Meinung der Kaminer dent Gegen-
stand des Streitpatents am nächsten, und ihre Erörterung 
in der Beschreibung 1st daher sachdienlich. Der Wortlaut 
der Ergànzung, eingereicht am 29.11.1988, bevor die Kanuner 
mit der Prufung der Akte begonnen hatte, gibt keinen AnlaB 
zu Benierkungen. D4 wurde von der Beschwerdegegnerin zwar 
bereits urn Einspruchsverfahren genannt; die Bedeutung, die 
dieser Druckschrift von der Einspruchsabteilung 
beigemessen worden war, konnte der Beschwerdeführerin 
jedoch erst kiar werden aus der Entscheidung, die ohne 
vorhergehenden Schriftverkehr seitens der 
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Einspruchsabteilung erging. Unter diesen Uinstànden hat die 
Kaminer keine Bedenken gegen die genannte Ergãnzung. 

15. 	Da dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin stattgegeben 
werden kann, braucht auf ihre Hilfsantrãge nicht weiter 
eingegangen zu werden. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage, das europäische Patent mit den folgenden 
Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- 	Patentansprüche 1-8 wie erteilt 
- 	Beschreibung wie erteilt mit Eiñfügung der am 

29.11.1988 eingegangenen Ergänzung in Spalte 2, 
zwischen Zeilen 11 und 12 

- 	Zeichnungen wie erteilt. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	 J.A.H. van Voorthuizen 
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